
BayBhVBek: 29. Beihilfe bei Behandlungen in Rehabilitationseinrichtungen

29.   Beihilfe bei Behandlungen in Rehabilitationseinrichtungen 

29.1  

Rehabilitationsleistungen, die stationär erbracht werden, unterliegen nicht der Eigenbeteiligung nach Art. 96 
Abs. 2 Satz 7 BayBG.

29.2  

1Von einem zeitlichen Zusammenhang kann grundsätzlich immer dann ausgegangen werden, wenn die 
Unterbrechung nicht länger als drei Wochen andauert. 2Bei einer längeren Unterbrechung kann dennoch 
von einem zeitlichen Zusammenhang ausgegangen werden, wenn die Anschlussheilbehandlung aus 
medizinischen Gründen oder aufgrund der Auslastung der Einrichtung nicht innerhalb der Frist angetreten 
werden kann.

29.5.1  

1Die ärztliche Bescheinigung (§ 29 Abs. 5 Satz 1) oder das amts- oder vertrauensärztliche Gutachten (§ 29 
Abs. 5 Satz 3) muss vor dem Beginn der Maßnahme erstellt worden sein. 2Darin sollen Angaben zur 
Einrichtung und zur Dauer der Maßnahme enthalten sein. 3Die Voraussetzungen nach § 29 Abs. 5 Satz 1 
gelten bei Maßnahmen nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 auch dann als erfüllt, wenn die Kostenübernahmeerklärung 
zum Beispiel eines privaten Krankenversicherungsunternehmens, die auch Angaben über den Ort und die 
Dauer der Behandlung enthalten soll, vorgelegt wird.

29.5.2  

1Liegen die Voraussetzungen des § 29 Abs. 5 Satz 2 nicht vor, ist die Möglichkeit einer Abrechnung nach § 
30 Abs. 2 zu prüfen. 2Liegen auch die hierfür erforderlichen Voraussetzungen (§ 30 Abs. 6) nicht vor, sind 
nur die Aufwendungen nach §§ 8, 18 und 19 beihilfefähig.

29.5.3  

Für den Anerkennungsbescheid nach § 29 Abs. 5 Satz 5 kann das Formblatt 8 (vergleiche Nr. 48.3.3, 
Anhang 4) verwendet werden.

29.6.1  

Die Anwesenheit einer Begleitperson kann notwendig sein, wenn zum Beispiel

a)  aus schwerwiegenden psychologischen Gründen eine Trennung eines minderjährigen Kindes von der 
Bezugsperson eine erfolgreiche Durchführung der stationären Rehabilitation gefährden würde oder

 
b)  wenn der Betroffene wegen einer schweren Behinderung (zum Beispiel Blindheit) einer ständigen Hilfe 
bedarf, die von der Einrichtung nicht erbracht werden kann oder

 
c)  während der stationären Rehabilitation eine Einübung der Begleitperson in therapeutische Verfahren, 
Verhaltensregeln oder Nutzung von technischen Hilfen notwendig ist.

 
29.6.2  

Werden im Rahmen einer familienorientierten Rehabilitation für Begleitpersonen, die nach § 3 
berücksichtigungsfähig sind, Leistungen nach §§ 8, 18 und 19 gesondert berechnet, sind diese 
Behandlungskosten den jeweiligen berücksichtigungsfähigen Angehörigen zuzuordnen.

29.6.3  

1Der Schlussbericht (§ 29 Abs. 6 Satz 1 Nr. 4) soll bestätigen, dass eine stationäre Rehabilitation 
ordnungsgemäß durchgeführt worden ist. 2Darüber hinausgehende medizinische Angaben sind nicht 
erforderlich.



29.6.4  

1Führen beihilfeberechtigte Personen und ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen zur gleichen Zeit und 
in derselben Einrichtung gemeinsam eine stationäre Rehabilitationsbehandlung durch, gelten gemeinsame 
Fahrten dorthin als eine Fahrt; dies gilt nicht bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. 2Ist die zu 
behandelnde Person gehunfähig oder ähnlich in der Bewegung eingeschränkt oder bedarf er während der 
Fahrt einer medizinischen Überwachung, können bei der Anreise zu Maßnahmen nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 
abweichend von § 29 Abs. 6 Satz 1 Nr. 5 Fahrtkosten für Fahrten nach § 26 Satz 1 Nr. 3 in sinngemäßer 
Anwendung von § 26 Satz 4 als beihilfefähig anerkannt werden.


